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LANDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ 
Postfach 100 242 I 01072 Dresden 

Herrn 
Arne Semsrott 
c/o Open Knowledge Foundation 
Singerstr. 1 09 
10179 Berlin 

LANDESAMT FÜR 

VERFASSUNGSSCHUTZ 

Vollzug des Sächsischen Umweltinformationsgesetzes (SächsUIG) 

Ihr Antrag vom 24. April 2018 auf Zugang zu Umweltinformationen zur 
Großaktion "Ende Gelände 2016" 
Schreiben des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen vom 2. Mai 
2018 
Ihr Schreiben vom 2. Juni 2018 
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;;-,. o Sehr geehrter Herr Semsrott, 
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�� auf Ihren o. g. Antrag und Ihr Schreiben vom 2. Juni 2018 ergeht folgender 

Bescheid: 

1. Ihnen wird die Auskunft erteilt, dass zu der Aktion "Ende Gelände 2016" 

keine Umweltinformationen vorliegen. 

2. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei. 

Gründe: 

I. 

Mit per E-Mail gestelltem Antrag vom 24. April 2018 begehrten Sie Auskunft 
zu den Dokumenten, die dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen zu 
der Großaktion "Ende Gelände 2016" vorliegen. Zur Begründung wurde auf 
die einschlägigen Auskunftsregelungen nach dem Umweltinformationsgesetz 
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lhr/-e Ansprechpartner/-in 
Fr au Spindler 

Durchwahl 
Telefon +49 351 8585-0 

Telefax +49 351 8585-500 

Verfassungsschutz@ 

lfv.smi.sachsen.de* 

Ihr Zeichen 

Ihre Nachrichtvom 
24. Ap ril2018 und 

2.Juni2018 

Aktenzeichen und Dok.-Nr. 
(bitte bei Antwort angeben) 
13-017 -S-600007 -0000-

0004/2018 

Dok.-Nr.: 18061612.0 

Dresden, 
27.Juni2018 

Hausanschrift: 
Landesamt für Verfassungsschutz 
Sachsen 
Neuländer Straße 60 
01129 Dresden 

www. verfassungsschutz.sachsen .de 

*Kein Zugangtor elektronisch signierte sowie 
ffir verschlüsselte elektronische Dokumente. 
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(UIG), das Verbraucherinformationsgesetz (VIG) und das SächsUIG verwiesen. 

Freistaat 
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Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen hatte Sie daraufhin mit Schreiben vom 2. Mai· 
2018 aufgefordert, Ihren Antrag dahingehend zu präzisieren, welche Umweltinformationen i. S. d. 
§ 3 Abs. 2 SächsUIG begehrt werden. 

Mit Schreiben vom 2. Juni 2018 legten Sie dar, dass Sie Ihren Antrag nicht präzisieren könnten, da 
das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen keinen Aktenplan veröffentlicht hat. Letztlich 
forderten Sie das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen erneut auf, Ihnen eine Übersicht der 
Informationen zu "Ende Gelände 2016" zuzusenden, die diesem vorliegt. 

II. 

Der von Ihnen gestellte Antrag kann sich ausschließlich auf das SächsUIG stützen. 

Das UIG findet auf das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen keine Anwendung, da gemäß 
§ 1 Abs. 2 UIG der Anwendungsbereich grundsätzlich nur für informationspflichtige Stellen des 

==� Bundes eröffnet ist. Ebenfalls keine Anwendung findet die Vorschrift des § 2 Abs. 1 VIG, weil das 
=-� VIG zum einen gemäß § 1 einen Zugang zu Informationen über Erzeugnisse im Sinne des 
:;:;:.:;::�-� Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches sowie Verbraucherprodukten ermöglicht. Bei Ihrer 
:--lfl Anfrage handelt es sich nicht um Informationen i. S. d. VIG. Zum anderen handelt es sich beim 
��� Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen um keine informationspflichtige Stelle i. S. v. § 2 Abs. 
;�g 2 Nr. 1 VIG, weil keine einschlägige öffentlich-rechtliche Aufgabe oder Tätigkeit seitens des LN 
�� wahrgenommen wird. 

"' 

F.olglich kann das Recht auf Aktenauskunft über Umweltinformationen beim Landesamt für 
Verfassungsschutz Sachsen nur auf der Grundlage von § 4 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 1 
SächsUIG geltend gemacht werden. 
Der Aktenplan des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen ist als Verschlusssache· nach der 
Verschlusssachenanweisung (VSA) vom 4. Januar 2008 (SächsABI. S. S 1) ei.ngestuft. Er wird 
nicht veröffentlicht und ist auch nicht frei zugänglich. Aus Mangel an einer weitergehende 
Präzisierung Ihres Antrags vom 24. April 2018 erfolgte die Prüfung durch das Landesamt für 
Verfassungsschutz anhand des von Ihnen mitgeteilten Sachverhaltes .. Ende Gelände 2016". Nach 
hiesiger Kenntnis handelte es sich bei der Aktion "Ende Gelände 2016" um Proteste gegen den 
Braunkohleabbau in der Lausitz. Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen verfügt über 
keine Umweltinformationen zu diesem Ereignis. 

Es wird deshalb angeregt, den Antrag auf Auskunft bei dem Sächsischen Staatsministerium für 
Umwelt und Landwirtschaft, Wilhelm-Buck-Str. 2, 01097 Dresden und dem Ministerium für 
Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg Henning-von
Tresckow-Str. 2-13, Haus S, 14467 Potsdam, zu stellen(§ 7 Abs. 3 Satz 2 SächsUIG). 

111. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 13 Abs. 1 Satz 2 SächsUIG wonach für einfache schriftliche 
Auskünfte keine Kosten erhoben werden. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
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Gegen diesen Bescheid des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen kann innerhalb eines 
Monats nach Zustellung dieses Bescheids Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
beim Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen, Neuländer Straße 60, 01129 Dresden, schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr ng 
Referatsleiter 

• 

Recht, Geheimschutz, Mitwirkung , G10-Aufsicht 
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